
Gut abgesichert in die Zukunft: 
Soziale Absicherung leicht gemacht

Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 5
39100 Bozen, Postfach 421
Tel. 0471 999 333
info@sbb.it, www.sbb.it
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Patronatsstellen ENAPA in Südtirol
Für nähere Informationen kann sich jeder Bürger an die 
Mitarbeiter des Bauernbund-Patronates ENAPA in den 
jeweiligen Bezirksbüros wenden oder unsere Webseite  
www.sbb.it/patronat besuchen.

Zonenbüro Bozen
K.-M.-Gamper-Str. 10 – 39100 Bozen
Tel. 0471 999 449
enapa.bozen@sbb.it

Zonenbüro Brixen
Lechner-Straße 4/A – 39040 Vahrn/Brixen
Tel. 0472 262 420
enapa.brixen@sbb.it

Zonenbüro Bruneck
St. Lorenznerstraße 8/A – 39031 Bruneck
Tel. 0474 556 820 
enapa.bruneck@sbb.it

Zonenbüro Meran
Schillerstraße 12 – 39012 Meran
Tel. 0473 213 420
enapa.meran@sbb.it

Zonenbüro Neumarkt
Ballhausring 12 – 39044 Neumarkt
Tel. 0471 829 420
enapa.neumarkt@sbb.it

Zonenbüro Schlanders
Dr.-Heinrich-Vögele-Str. 7 – 39028 Schlanders
Tel. 0473 737 820
enapa.schlanders@sbb.it

Zonenbüro Sterzing
Jaufenpass Straße 109 – 39049 Sterzing
Tel. 0472 767 758 
enapa.sterzing@sbb.it

Studieren
Je nach Studium gibt es verschiedene 

Studienbeihilfen (> sh.asus), für die es eine 

Einkommens- und Vermögenserklärung  

(> SBB-Patronat oder Steuerbeistandszentrum) 

benötigt. 

Studienzeiten
Studienzeiten zählen nicht für die Rente. 

Diese können jedoch bei Studienabschluss 

kostenpflichtig anerkannt werden. Ein Nebenjob 

mit einem bestimmten Einkommen während 

der Studienzeit kann diese Rentenlücke bereits 

schließen. Dies ist besser als mehrere kleine Jobs 

zu haben, bei denen die Voraussetzungen für eine 

Versicherungsabdeckung nicht erreicht wird. 

Praktika oder Neben-/Sommerjob?
Praktika sind wichtig für die Arbeitserfahrung, 

zählen jedoch nicht für die Rentenjahre und man 

erhält nicht immer eine Entlohnung. In einem 

normalen Arbeitsverhältnis werden hingegen 

Rentenbeiträge eingezahlt (siehe Abschnitt 

Lohnabhängig).

Falls man im Betrieb der Eltern/Verwandten  

mithilft, sollte man für die Ferienmonate als 

mitarbeitendes Familienmitglied gemeldet werden. 

So ist man bei Arbeitsunfall oder für die Rente 

abgesichert. 



Selbständige / mitarbeitende 
Familienmitglieder ...
... müssen in die jeweilige Pflichtversicherung  

(z.B. Bauernversicherung) über einen der jeweiligen 

Verbände oder Wirtschaftsberater eingeschrieben 

werden, z.B. SBB für die Landwirtschaft. 

Vor Beginn einer selbständigen Tätigkeit, sollte

man sich gut informieren, um Nachteile zu  

vermeiden. 

Tipps: 

-	 Selbständige zahlen geringere Rentenbeiträge 

ein, deshalb wird ein Zusatzrentenfonds  

empfohlen (> SBB- Patronat)

-	 Bauernversicherung: für bessere Rentenabsicher- 

ung Einzahlung in die nächsthöhere Einkommens- 

stufe möglich

-	 Private Unfall- & Krankenversicherung als  

zusätzliche Absicherung (> Versicherungsanbieter)

Abschluss – und jetzt?
Egal ob Studium, lohnabhängige oder selbständige 

Tätigkeit, die Zukunft bietet viele Möglichkeiten. 

Dieses Faltblatt bietet einige nützliche Informationen 

zur sozialen Absicherung und Tipps für die Zeit nach 

dem Schulabschluss. 

Allgemein gilt: Informieren lohnt sich immer!

•	 Jeder italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in 

Italien hat Anspruch auf Sozial- und Gesundheits-

leistungen. 

•	 Der Versicherungsauszug ist die Zusammenfas-

sung der Arbeitstätigkeiten. Lücken zwischen 

zwei Tätigkeiten/ Arbeitgebern sollten vermieden 

werden, um später keine Nachteile zu haben.

•	 Vorsorge leicht gemacht: in einem Zusatzren-

tenfonds können kleine Beträge langfristig einen 

Unterschied machen. Eine frühe Mitgliedschaft 

zahlt sich aus.

•	 Bei mehreren Jobs in einem Jahr, sollte eine Steu-

ererklärung gemacht werden (> CAF / Steuer-

beistandszentrum).

•	 Arbeitsunfälle auf dem Weg von oder zur Arbeit 

oder am Arbeitsplatz müssen immer innerhalb 

48 Stunden schriftlich gemeldet werden (Lohn-

abhängige: Arbeitgeber, Selbständige: Verband/

Wirtschaftsberater).

Lohnabhängig (Arbeitnehmer)...
...ist, wer bei einem Betrieb mit einem Arbeitsver-

trag angestellt ist, festgelegte Arbeitszeiten hat 

und ein monatliches Einkommen erhält. Für die 

richtige soziale Absicherung sollten jedoch einige 

Punkte berücksichtigt werden.

Arbeitsbeginn

Bei Gehaltsverhandlungen sollte auf das Brutto-

gehalt (nicht Nettobetrag!) geachtet werden, da 

dieser bei der Einzahlung der Sozialbeiträge zählt 

(> Gewerkschaft). Das Gehalt wird vom Arbeitge-

ber überwiesen und man erhält monatlich einen 

Lohnstreifen, der gemeinsam mit der Kopie vom 

Arbeitsvertrag aufbewahrt werden sollte.

Zusatzrentenfonds (ZRF)

Ein kleiner Teil des Lohns und Geld, das der Arbeit-

geber einzahlt, schafft ein finanzielles Zusatz-

polster für später. Die Einschreibung in den ZRF 

muss mit jedem neuen Arbeitsverhältnis erneuert 

werden (> SBB-Patronat).

Arbeitsende

Bei Arbeitsende kann Anspruch auf Arbeitslosen- 

geld bestehen, insofern man nicht freiwillig 

gekündigt hat (> SBB-Patronat). Dies ist wichtig, 

da Lücken im Versicherungsauszug so vermieden 

werden können.

Bei Fragen zum Arbeitsverhältnis (Arbeitsvertrag, 

Lohnstreifen) kann man sich an eine Gewerkschaft 

wenden.

Begriffserklärung: 
CAF / Steuerbeistandszentrum = Steuerberatung (z.B. Steuererklärung)
Gewerkschaft = Arbeitnehmerberatung
                             (z.B. Kontrolle Lohnstreifen/Arbeitsvertrag)
Patronat = Sozialberatung (z.B. Kündigung, Arbeitslosengeld)
sh.asus = Südtiroler HochschülerInnenschaft
Verband = Interessensvertretung für Selbständige
                    (z.B. Südtiroler Bauernbund „SBB”)

Vorteile Nachteile

Einkommen ist 
leistungsorientierter

Ohne Arbeitsvertrag,  
kein reguläres
Monatseinkommen

Keine vorgegebenen 
Arbeitszeiten

bei Krankheit / 
Freizeitunfall kein 
Verdienst

größerer  
Entfaltungsspielraum

Bürokratische Hürden


